
     Königsschießen – Ablauf laut Satzung (§ 20 SG1802AW e.V.) 

🗓 Wann: 

• Findet bei jedem durch die Mitgliederversammlung bestimmten Schützenfest statt 

      Wer kann König werden? 

• Ordentliche & Ehrenmitglieder ab 21 Jahren 
• Mindestens 2 Jahre Vereinsmitgliedschaft 

• Pflicht zur Abgabe eines Königsschusses – Nichterscheinen wird sanktioniert 

    Ablauf: 

1. Antreten zur Kranzniederlegung am Ehrenmal (alle ordentlichen & 

Ehrenmitglieder) 

2. Beginn des Königsschießens 
3. Ausschießen der Würdenträger: 

o 1. Ritter: Krone 
o 2. Ritter: Ring 

o 3. Ritter: Zepter 

o 4. Ritter: Reichsapfel 
o 5. Ritter: linker Flügel 

o 6. Ritter: rechter Flügel 
4. Königsschuss: 

o Wer den Königsadler mit dem letzten Schuss fällt 

5. Adjutant: 
o Wird vom König gewählt 

o Unterstützt ihn während seiner Regentschaft 
6. Abholen des neuen Königs vor dem Festkommers (mit Ehrengarde) 

7. Festkommers mit Proklamation 

    Rechte & Pflichten des Königs (§ 20a): 

• Muss ggf. symbolischen Wohnsitz in Alt Wildungen wählen 

• Königsumlage finanziert: 

o Bewirtung in der Königsloge 
o Königsessen (Termin wird mit Vorstand abgestimmt) 

• Muss offizielle Vereinsveranstaltungen und Einladungen befreundeter Vereine 
repräsentieren 

• Königsfrühstück beim nächsten Königsschießen ist durch den König auszurichten 

• Beitragsfreiheit während der Regentschaft 

• Teilnahme an Vorstandssitzungen mit Beratungsrecht 
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